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SCHRIFTLICHE ANFRAGE P-1798/03
von Wolfgang Ilgenfritz (NI)
an die Kommission

Betrifft:Erstattungen für zuckerverarbeitende Betriebe

Die Firma Agrar Invest Tatschl importiert gemäß dem Brüsseler Abkommen 2002/C 152/051 Zucker 
aus Serbien und Kroatien. Die Kunden der Firma Tatschl verarbeiten den aus Serbien bzw. Kroatien 
importierten Zucker in Österreich zu Säften, Schokoladen usw. und exportieren die fertigen Produkte 
sodann in Drittländer. 

Der Interventionspreis für Zucker beträgt im Moment pro Tonne rd. 699 Euro. Der Weltmarktpreis 
beträgt jedoch nur rd. 250 Euro pro Tonne. Die zuckerverarbeitenden Betriebe müssten daher eine 
Erstattung von rd. 450 Euro pro Tonne für verarbeitenden Zucker aus Serbien bzw. Kroatien erhalten, 
wenn die Fertigprodukte (Säfte, Schokolade) anschließend in Drittländer exportiert werden. (Export 
von NA-I-Waren aus zollrechtlich freiem Verkehr der Gemeinschaft unter Beantragung einer 
Ausfuhrerstattung) 

Die beschriebene Erstattung funktioniert in Deutschland und in Italien problemlos. Es ist mir unklar, 
warum bis dato österreichische zuckerverarbeitende Betriebe benachteiligt sind und keine 
Erstattungen erhalten sollen.

Das österreichische Finanzministerium ist in dieser Angelegenheit bereits im Vorjahr (28.3.2002) 
tätig geworden und hat eine Anfrage an die Kommission gestellt um abzuklären, ob den 
österreichischen Betrieben in diesem Fall eine Erstattung zusteht. Diese Anfrage würde von der 
Kommission bis dato noch nicht beantwortet. 

1. Ist eine Erstattung für österreichische zuckerverarbeitende Betriebe möglich?
2. Wenn ja, kann eine Erstattung auch rückwirkend erfolgen? 
3. Welches Prozedere ist für die rückwirkende Erstattung notwendig?
4. Wenn nein, ersuche ich um Bekanntgabe der Richtlinien, die eine Erstattung ausschließen.
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